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Kurse im zweiten Bildungsweg 
Vorbereitungskurse für den 
Qualifizierten Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) 
 

 
Zulassungsvoraussetzungen 
 
Der im Rahmen des zweiten Bildungsweges angebotene Kurs 
wendet sich an Menschen, die 
- mindestens 17 Jahre alt sind und 
- den Hauptschulabschluss besitzen 
 

Anmeldung und Aufnahme 
 
Mit der Meldung für die Aufnahme in einen Vorbereitungskurs (auf dem anhängenden 
Anmeldeformular) sind folgende Unterlagen einzureichen: 
1. handgeschriebener, ausführlicher Lebenslauf 
2. Passbild 
3. Zeugnisabschrift, die den Hauptschulabschluss nachweist. 
 
Eine Rückmeldung seitens der Volkshochschule Koblenz über die Aufnahme in den 
Vorbereitungskurs erfolgt in den Monaten Juli/August vor dem nächsten Kursbeginn, 
der voraussichtlich jeweils im September sein wird. 
 

 

Dauer der Vorbereitungskurse 
 
1. Die Vorbereitungskurse im zweiten Bildungsweg bereiten in 90 Unterrichtswochen 
(ca. 2 1/4 Jahre) auf die Abschlussprüfung zum Erwerb des Qualifizierten Sekundar- 
abschlusses I (Mittlere Reife) vor. 
2. Der Unterricht findet jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 
17:45 bis 21.00 Uhr (mit einer Pause von 15 Minuten) statt. 
3.  Interessenten, die entsprechende Vorkenntnisse von einem Kurs im zweiten Bildungs- 
weg nachweisen, können bis zu 1/2 Jahr nach Kursbeginn aufgenommen werden. 
4.  Über den Beginn von neuen Kursen informiert das Semesterverzeichnis der Volkshoch- 
schule Koblenz unter "Vorbereitung auf Schulabschlüsse" bzw. die Mitarbeiter/-innen 
der vhs-Geschäftsstelle unter Ruf-Nr. 0261 129-3730, -3740, -3711. 
5.  Die Kurse beginnen, sobald die Mindestteilnehmerzahl von 15 erreicht ist. 
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Ziel und Stoffplan der Kurse 
 
Ziel der Kurse ist es, den Lehrstoff in gestraffter Form zu vermitteln, der für die Ablegung des 
Qualifizierten Sekundarabschlusses I erarbeitet sein muss (und der auch für das Bestehen 
der Eignungsprüfung zur Aufnahme in ein Kolleg, das zum Abitur führt, ausreicht). Der 
Unterrichtsstoff ergibt sich aus den "Richtlinien für den Unterricht in den 
Vorbereitungskursen" (in Anlehnung an die entsprechenden Richtlinien für den Unterricht an 
Realschulen). 
 
Stundentafeln 
 
Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden beträgt 16, d. h. vier Tage mit je vier 
Stunden. 
Es werden unterrichtet: 
 
3      Std.  Deutsch                         3       Std.  Mathematik 
1 1/2  Std.  Geschichte u. Sozialkunde      1 1/2 Std.  Physik 
1     Std.  Erdkunde                        1       Std.  Chemie 
3 1/2  Std.  Englisch                        1       Std.  Biologie 
   1/2 Std.  Unterricht nach Bedarf 
 
Der Unterricht wird in Doppelstunden durchgeführt: 
Bei Fächern mit einer halben Wochenstunde also eine Doppelstunde alle vier Wochen, bei 
Fächern mit einer Wochenstunde Unterricht im 14-tägigen Wechsel, bei Fächern mit 1 1/2 
Wochenstunden in vier Wochen drei Doppelstunden und in dem Fach Englisch mit 3 1/2 
Stunden in einer Woche vier Doppelstunden und in der folgenden Woche drei Doppel-
stunden. 
 
Ferien 
 
Die Ferien richten sich nach dem Ferienplan des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
 
Kursgebühr  
 
Gesamthöhe: 850,00 € -  
zahlbar in fünf Raten à 170,00 € per Einzugsermächtigung. 
Abbuchungen jeweils zum 02.05. und zum 02.11. des Jahres.  
Bei Barzahlung sind die Raten jeweils zum Start des neuen Semesters/Halbjahres fällig. 
 
 
Zusagen 
 
Es werden jeweils bis Mitte Juli ausschließlich Zusagen zur Kursteilnahme versendet. 
Absagen werden nicht verschickt. Nicht berücksichtigte Anmeldungen werden im Folgejahr 
berücksichtigt. Abmeldungen bei Nicht-Interesse seitens der Angemeldeten sind erforderlich.  
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Ausscheiden aus dem Kurs 
 
Da die Finanzierung der Vorbereitungskurse weitgehend durch öffentliche Mittel geschieht, 
können in den Kursen nur solche TeilnehmerInnen verbleiben, die dies auf Grund ihrer 
Haltung und Leistung verdienen. Zur Feststellung dieser Voraussetzungen werden die 
TeilnehmerInnen nach folgender Regelung beurteilt: 
1. Die Leistungen der Kursteilnehmer werden zweimal im Jahr (vor den Sommerferien und 

vor Weihnachten) benotet; die Leistungsbenotung wird ihnen schriftlich zur Kenntnis 
gegeben. Stellt die Konferenz mit Mehrheitsbeschluss fest, dass ein Kursteilnehmer nicht 
mit Erfolg am Kurs teilnehmen kann, muss der Kursteilnehmer ausscheiden. Die 
Teilnahme an dem nachfolgenden Kurs kann durch die Konferenz gestattet werden. 

2. Kursteilnehmer, die über einen längeren Zeitraum nicht am Unterricht teilnehmen, müssen 
aus dem Kurs ausscheiden, wenn der Leiter der Kurse nach Anhören der Konferenz eine 
erfolgreiche Mitarbeit für ausgeschlossen hält. Kann glaubhaft nachgewiesen werden, 
dass das Fehlen nicht auf eigenes Verschulden zurückzuführen ist, kann die Teilnahme 
an einem nachfolgenden Kurs gestattet werden. Darüber hinaus hat die Gesamtkonferenz 
der Kursleiter vom 10.07.1967 beschlossen (und diesen Beschluss mehrmals bei 
Gesamtkonferenzen wiederholt), dass die KursteilnehmerInnen, die durch eigenes 
Verschulden - unbegründetes Fernbleiben von einzelnen Unterrichtsveranstaltungen  - in 
einem oder mehreren Fächern nicht benotet werden können, aus dem Kurs ausscheiden 
müssen, da sie durch ihr Fehlen die Gesamtkonzeption dieses Bildungsganges nicht 
anerkennen. 

 
Abschluss der Kurse 
 
Die Vorbereitungskurse werden mit einer Prüfung abgeschlossen, die das Ziel hat, 
festzustellen, ob die BewerberInnen das Ziel der Realschule erreicht haben.  
 
Diese Prüfung wird nach der "Landesverordnung über die Prüfung für Nichtschüler zum 
Erwerb des Qualifizierten Sekundarabschlusses I (Abgangszeugnis der Realschule) vom  
23. Februar 1978" (Amtsblatt des Kultusministeriums von Rheinland-Pfalz 1978, S. 215) 
durchgeführt. 
SchülerInnen, die in allen Fächern mindestens die Note „befriedigend“ haben, können eine 
weiterführende Schule besuchen (z. B. Koblenz-Kolleg) und Abitur machen. 
 
 
Nutzen Sie die evtl. noch vorhandene Zeit bis zum Kursbeginn zur Vorbereitung! -  
Eine gute Vorbereitung hilft, Schwächen bereits im Vorfeld abzubauen. 
 
Angst vor Mathe?  
Wer vor oder während der Vorbereitung auf den Sekundarabschluss I noch Nachholbedarf in 
Mathematik hat, kann bereits im Vorfeld (z. B. dem Frühjahrssemester) einen 
Mathematikkurs besuchen. 
 
 
Oder: Wie steht's mit Deutsch oder Englisch?  - Auch dabei können wir helfen! 
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KONFERENZBESCHLÜSSE ZU DEN SCHRIFTLICHEN LEISTUNGSFESTSTELLUNGEN 

 
1. Nicht mehr als drei Arbeiten in einer Woche 
 
2. Nicht mehr als eine Arbeit an einem Tag 
 
3. Stimmt der Kursteilnehmer / die Kursteilnehmerin zu, dann kann eine vierte Arbeit in einer 

Woche als Nachschreibetermin vereinbart werden. 
Ein Nachschreibetermin als zweite Arbeit an einem Tag sollte dabei eine absolute Ausnahme 
bleiben. 

 
4. Der Termin für die Arbeit ist mit den Kursteilnehmenden so rechtzeitig zu vereinbaren, dass 

diese ihre privaten, insbesondere beruflichen Termine darauf abstimmen können und 
Terminkollisionen vermieden werden. Der mit allen Kursteilnehmenden fest vereinbarte 
Termin ist für alle verbindlich. 

 
5. Ist einem Kursteilnehmenden vor dem angesetzten Arbeitstermin bekannt, dass er nicht 

erscheinen kann oder versäumt er einen angesetzten Arbeitstermin durch plötzlich eintretende 
Hinderungsgründe, dann ist er verpflichtet, den betreffenden Fachlehrer / die betreffende 
Fachlehrerin unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen und die Gründe für die Verhinderung 
anzugeben. Die Gründe sind zu belegen 
(Unabkömmlichkeitserklärung des Arbeitgebers / ärztliche Bescheinigung u. a.)! In den Fällen 
einer plausibel belegten Entschuldigung ist dem Kursteilnehmenden ein Nachschreibtermin 
einzuräumen. Die Annahme der Entschuldigung und die Beurteilung der Gründe liegen im 
Ermessen der Lehrkraft. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass die Kursteilnehmenden 
durch berufliche oder familiäre Bindungen manchmal unausweichlichen Zwängen unterliegen, 
andererseits aber auch, dass sie sich für die Zeit des Unterrichts primär zur Teilnahme 
verpflichtet haben und als Erwachsene in die Verantwortung für diese Verpflichtung 
genommen werden dürfen. In strittigen Fällen entscheidet die Kursleitung.  

 
6. Statt eines Nachschreibetermins kann auch ein vorgezogener Termin vereinbart werden. 
 
7. Versäumt ein/e Kursteilnehmer/-in einen vereinbarten Nachschreibtermin, so wird ihm/ihr die 

Note "nicht feststellbar" erteilt, die mit der Note "ungenügend" gleichzusetzen ist. In 
Ausnahmefällen liegt es im Ermessen der Lehrkraft, einen weiteren Nachschreibetermin zu 
vereinbaren. An die Beurteilung der Gründe für das erneute Versäumnis sollten strenge 
Maßstäbe angelegt werden.    

 
8. Es ist darauf zu achten, dass es nicht zu einer Häufung von Arbeitsterminen innerhalb eines 

kurzen Zeitraums kommt. Die in die Kursmappe eingelegte Liste dient dabei der Eintragung 
der vereinbarten Arbeitstermine und somit der Entzerrung und möglichst gleichmäßigen 
Verteilung der Termine im angegebenen Unterrichtsabschnitt. 

 
Jede Fachlehrerin / jeder Fachlehrer sollte diese Grundsätze, die in mehreren früheren Konferenzen 
und Informationsschreiben festgelegt wurden, zum Gegenstand eines kurzen Meinungsaustausches 
mit seinen Kursteilnehmenden machen und seinen/ihren persönlichen Ermessensspielraum bekannt 
geben. 
 



 
 

 1 

Bedingungen für die Teilnahme an einem Vorbereitungskurs  
zum Erwerb des qualifizierten Sekundarabschlusses I  (Realschulabschluss) 

 an der Volkshochschule der Stadt Koblenz 
 
 
   1. Konzeption und Zielsetzung des Kurses 
 
1.1. Der Kurs wird im Rahmen des " Zweiten Bildungsweges " (Erwachsenenbildung) nach den Bestimmungen 

und mit finanzieller Förderung des Landes Rheinland-Pfalz angeboten. 
 
1.2. In einem zeitlichen Umfang von mindestens 1300 bis höchsten 1500 Unterrichtsstunden bereitet der Kurs 

in neun Unterrichtsfächern auf die Prüfung zum Erwerb des Realschul-Abschlusses vor. Dabei ist der 
Unterrichtsstoff der Fächer, der in den allgemeinbildenden Schulen über einen Zeitraum von sechs Jahren 
erteilt wird, in einer Zeit von knapp 2,5 Jahren und in einer wesentlich geringeren Anzahl von 
Unterrichtsstunden je Fach zu bewältigen. 

 
1.3. In jedem der angebotenen Unterrichtsfächer ist das festgelegte Kursziel die Beherrschung der fachlichen 

Kenntnisse, die nach Abschluss einer 10. Klasse einer Realschule erreicht sein müssen. Nach dieser 
Vorgabe richten sich auch die in der Prüfungsordnung für Vorbereitungskurse verlangten 
Prüfungsanforderungen. Die von den jeweiligen Fachlehrern eingereichten Prüfungsthemen und 
Prüfungsinhalte werden von der Schulbehörde nur dann genehmigt, wenn sie den festgesetzten 
Anforderungen eines Realschulabschlusses entsprechen. 

  
1.4. Bei Teilnehmern eines Vorbereitungskurses der Volkshochschule ist die Anzahl der Prüfungsfächer 

gegenüber Bewerbern, die sich auf eine andere Weise auf die Prüfung vorbereitet haben, reduziert. 
Dabei wird berücksichtigt, dass während der Dauer des Kurses in den einzelnen Fächern 
Leistungsbeurteilungen ( Kursarbeiten, weitere unterrichtliche Beiträge, Zeugnisse ) vorgenommen werden. 
Diese Leistungsnachweise sind deshalb als vorweggenommene Prüfungsteile zu betrachten und als solche 
ist ihre Bedeutung entsprechend zu bewerten. 

 
 SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

- Der Umfang der fachlichen Kenntnisse am Ende des Kurses ist vorgegeben und nicht frei reduzierbar. 
- Die vorgeschriebenen umfangreichen Lerninhalte lassen bei der knapp bemessenen Anzahl der zur 

Verfügung stehenden Unterrichtsstunden keine Verzögerungen zu. Das Unterrichtsangebot muss 
notwendigerweise kompakt sein.  

- Über das notwendige Maß hinausgehende Wiederholungsphasen, die durch leichtfertige 
Unterrichtsversäumnisse oder mangelnde Lernleistung entstehen, stellen eine Verzögerung dar und 
gefährden das Kursziel.  

- Ein den gegebenen zeitlichen Bedingungen nicht angepasster Kenntnisstand, der durch mangelnde 
eigene Lernleistung einzelner zu Verzögerungen im Lernfortschritt führt, gefährdet die Erfolgs -
aussichten aller Kursteilnehmer und die Chancen für ein gutes Prüfungsergebnis. 

- Jeder Kursteilnehmer hat die Pflicht,  
♦ durch aktive Teilnahme am Unterricht die notwendigen fachlichen Kenntnisse zu erwerben 
♦ durch außerunterrichtliche Lernleistung und thematische Nachbereitung die erworbenen 

Kenntnisse zu festigen und zu sichern 
♦ in Leistungsnachweisen die Beherrschung der Kenntnisse zu belegen. 

 
 
 
   2. Die Finanzierung von Vorbereitungskursen 
 
2.1. Der Kurs wird, bezogen auf die gesamte Laufzeit, mit durchschnittlich zwei Drittel der Kosten vom Land 

Rheinland-Pfalz und der Stadt Koblenz und zu einem Drittel der Kosten durch die geleisteten 
Kursgebühren der Teilnehmer finanziert. 

 
2.2. Unter bestimmten persönlichen Bedingungen wird die Teilnahme an einem Vorbereitungskurs als 

Ausbildungsmaßnahme ( Kindergeldzahlungen ) oder Weiterbildungsmaßnahme ( Arbeitslosengeld ) 
anerkannt und auch in diesem Rahmen mit öffentlichen Mitteln gefördert. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
- Das Land Rheinland-Pfalz und die für die finanziellen Zuschüsse zuständigen Einrichtungen verlangen  

und kontrollieren die Eignung von Teilnehmern an Vorbereitungskursen. 
 
- Die Eignung wird auf der Grundlage einer erfolgreichen Kursteilnahme ( Zeugnisnoten ) und der sich 

daraus ergebenden hohen Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Prüfungsabschlusses festgestellt. 
 

- Kursteilnehmer/innen, die diesen Anforderungen nicht in dem erwarteten Maß entsprechen, erfüllen 
nicht die Bedingungen der öffentlichen finanziellen Förderung und müssen den Kurs verlassen. Die 
Fachlehrerkonferenz kann ihnen bei Aussicht auf Erfolg die Teilnahme an einem Folgekurs gestatten. 

 
 
   3. Eignungsbedingungen für die Teilnahme an einem Vorbereitungskurs 
 
3.1. Die fachliche Eignung richtet sich im Wesentlichen nach der Zeugnis- und Versetzungsordnung für 

allgemeinbildende Schulen des Landes Rheinland-Pfalz. In Abweichung von dieser werden die besonderen  
Bedingungen eines Vorbereitungskurses (geringerer Zeitumfang, reduzierte Anzahl der Fächer) bei der 
Feststellung der Eignung berücksichtigt. 

 
3.2. Geeignet erscheinen Kursteilnehmer/innen, deren Leistungen in jedem Fach mindestens ausreichend oder 

nur in einem Fach geringer als ausreichend sind. 
 
3.3. Sind die Leistungen in zwei oder drei Fächern geringer als ausreichend, dann können diese durch bessere 

Leistungsnoten in anderen Fächern nach folgender Regelung ausgeglichen werden ( Ausgleichsregelung )  
- jedes unter ausreichend bewertete Fach kann mit einem mindestens gut bewerteten Fach 

ausgeglichen werden. An die Stelle einer Ausgleichsnote "gut" können zwei Noten "befriedigend" 
treten. 

- bei vier oder mehr unter ausreichend liegenden Leistungsbewertungen gilt die Ausgleichsregelung 
nicht. Teilnehmer/innen, auf deren Leistungen das zutrifft, müssen den Kurs verlassen. Die Teilnahme 
an einem Folgekurs kann durch die Fachlehrerkonferenz gestattet werden. 

- In besonderen Fällen entscheidet die Fachlehrerkonferenz auf schriftlichen Antrag der/des Betroffenen 
über den Verbleib im Kurs. Der Antrag ist durch den Betroffenen unter Darlegung der persönlichen 
Ausnahmesituation zu begründen. Die Entscheidung über den Antrag wird mit einfacher Mehrheit 
getroffen. Positive Entscheidungen sind eng an die Aussicht einer zügigen Leistungsverbesserung 
gebunden. 

 
 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

- Die Eignung ist im Wesentlichen von den Einzelleistungen in den Unterrichtsfächern abhängig. 
- Leistungsnachweise, die ohne entschuldbaren Grund nicht erbracht werden, werden grundsätzlich mit der Note 

"ungenügend" bewertet ( siehe dazu die nachfolgenden Bestimmungen für die Teilnahme an 
Leistungsnachweisen ). 

- Leistung wird nicht nur in den schriftlichen Arbeiten, sondern auch in unterrichtlicher Mitarbeit und 
außerunterrichtlicher Kenntnissicherung erbracht und bewertet. 

 
 
 
   4.   Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht 
 
4.1. Zur Prüfung kann nur zugelassen werden, wer mindestens an zwei Drittel der Unterrichtsstunden in jedem 

Fach teilgenommen hat (Prüfungsordnung). 
 
4.2. Das durch die Prüfungsordnung vorgegebene Mindestmaß von zwei Drittel bezieht sich auf Ausnahmen, 

bei denen aus beruflichen, familiären oder krankheitsbedingten Gründen längere Unterrichtsversäumnisse 
unausweichlich sind. Sie müssen in jedem Fall begründet nachgewiesen werden. Dieses Maß für die 
Zulassung zur Prüfung ist ein anderes als das für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht. Im letzteren 
Fall kann schon ein Versäumnis von wenigen Unterrichtsstunden dazu führen, dass der Anschluss an die 
zwischenzeitlich durchgenommenen Unterrichtsinhalte und somit die Leistungsfähigkeit verloren geht. 
Auch bei nachgewiesenen unvermeidbaren Unterrichtsversäumnissen größeren Umfangs entscheidet die 
Fachlehrerkonferenz, ob auf der Grundlage der bisherigen Leistungen und Einstellung ein erfolgreiches  
Aufholen des versäumten Unterrichtsstoffes gewährleistet ist und der Kurs fortgesetzt werden darf. 
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4.3. Gründe für Unterrichtsversäumnisse sind in jedem Fall, auch bei geringerer zeitlicher Dauer, in geeigneter 
Form zu belegen. Der Nachweis ist in der auch in einem Arbeitsverhältnis im Berufsleben üblichen Form 
und Zeit vorzunehmen.  

 
4.4. Für Versäumnisse von Leistungsnachweisen (Kursarbeiten) gelten die in den nachfolgenden Ausführungen 

genannten Bedingungen. 
 
 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

- Nur wer regelmäßig am Unterricht teilnimmt, kann die notwendigen Kenntnisse erwerben, aktiv zum Unterricht 
beitragen und somit der Eignungsbedingung entsprechen. 

- Die Zwei-Drittel-Quote für die Teilnahmeverpflichtung am Unterricht betrifft nur die Zulassung zur Prüfung in 
den Bedingungen der Prüfungsordnung, nicht aber die Bedingung für die Kursteilnahme. 

- Häufiges Fehlen in einzelnen Unterrichtsstunden, das nicht in geeigneter Form und mit einem glaubhaft 
belegten und unausweichlichen Grund entschuldigt wird, ist selbstverschuldetes Fehlen. In wiederholtem Fall 
führt ein solches Verhalten zur Beurteilung der Nichteignung für die Teilnahme am Kurs und zum 
Kursausschluss. 

- Muss im Zeugnis eine Fachnote wegen selbst verschuldeten, nicht belegten Versäumens der vereinbarten 
Leistungsnachweise als "nicht feststellbar" beurteilt werden, so wird die Nichteignung für die Kursteilnahme 
und damit der Kursausschluss ausgesprochen. In Ausnahmefällen entscheidet die Fachlehrerkonferenz. 

 
 
5. Konferenzbeschlüsse zu den schriftlichen Leistungsfeststellungen 

 
Diese sind Bestandteil dieser Bestimmungen und im Anhang beigefügt. 

 
 
Zusammengestellt und erstmalig bekannt gegeben: Dezember 2002 

 
 

   Für die Fachlehrerkonferenz 
 
        i.A. gez. J. Stahl  
 
        Leiter der Vorbereitungskurse 
        der VHS der Stadt Koblenz 

 

� 
 
 

BESTÄTIGUNG ÜBER DEN ERHALT DER  
 
„ BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN VORBEREITUNGSKURSEN DER VHS KOBLENZ „ 
 
 
Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich das Schreiben über die oben genannten Bedingungen 
erhalten und aufmerksam durchgelesen habe. 
Mir ist bekannt, dass ich bei Unklarheiten bezüglich dieses Schreibens die erste Stunde zu Kursbeginn zu 
Fragestellungen nutzen kann. 
 
Name, Vorname und Anschrift ( in Blockschrift ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum :    Unterschrift : 
 



  
A N M E L D U N G 
zu einem Vorbereitungskurs im zweiten Bildungsweg zur Erlangung des 
Abschlusszeugnisses der Sekundarstufe I (Realschulabschluss/Mittlere Reife) 
 
an: 
 
Volkshochschule der Stadt Koblenz 
Hoevelstr. 6 
56073 Koblenz 
 
 
Name: ……................................................................................................................................... 
 
Vorname: …….............................................................................................................................. 
 
Geboren am: ……………………………….. Geburtsort:............................................................... 
. 
Straße:  ….................................................................................................................................... 
. 
PLZ: …………………………………………. Ort: .......................................................................... 
 
Telefon: ……………………………………... E-Mail: .................................................................... 
 
Von welchem Konto sollen die Kurskosten abgebucht werden?  
(Wir senden Ihnen hierzu noch ein SEPA-Mandat fertig ausgefüllt als Abbuchungserlaubnis zu): 
 
IBAN (22-stellig): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   BIC (11-stellig):  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Konto-Nr.:………………………BLZ:…………………..Kto.-Inh.:.……….……………………………und 
 
Anschrift falls abweichend: 
 
Schulausbildung: …................................................................................................................ 
 
erlernter Beruf: …..………...................................................................................................... 
 
z. Z. ausgeübter Beruf: ……................................................................................................... 
 
beschäftigt bei: …...……........................................................................................................ 
 
Bemerkungen: ....................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
Die beigefügten Richtlinien für die Teilnahme an Vorbereitungskursen zur Sekundarstufe I habe ich 
gelesen. Die dort geforderten Unterlagen liegen bei / werden unverzüglich nachgereicht. 
(Zutreffendes bitte kenntlich machen) 
Ich weiß, dass die Teilnahme an einem Kurs ohne Vorlage sämtlicher Unterlagen nicht möglich ist. 
Mir ist bekannt, dass die Kurskosten 850,00 € (zahlbar in 5 Raten à 170,00 €) betragen, die jeweils 
am 02.11 und 02.05. eines Jahres fällig werden. Bei Barzahlung sind die Raten jeweils zum Start 
des neuen Semesters/Halbjahres fällig 
 

Ich melde mich hiermit verbindlich zu dem Vorbereitungskurs im zweiten Bildungsweg an. 
 
 
…………………………                    ............................................... 
Ort, Datum                            Unterschrift 


